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§ 58 Wr. KAG § 58 a
 Wr. KAG - Wiener Krankenanstaltengesetz 1987

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.02.2023

Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes dürfen bereits ab dem der Kundmachung folgenden Tag erlassen werden;

sie dürfen jedoch frühestens mit dem Tag in Kraft gesetzt werden, an dem das Gesetz oder die betre3enden

Bestimmungen des Gesetzes in Kraft treten. Verordnungen, mit denen P5egegebühren, allfällige Sondergebühren und

sonstige Gebühren festgesetzt werden, können auch bis zu zwei Monate rückwirkend erlassen werden.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999
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